
  

  

     

       

    

      
   

     

    

      
   

  

         
        

      
    

 

      
   

     
   

 

       

Deutscher Bundestag Drucksache 19/15125 

19. Wahlperiode 13.11.2019 

Beschlussempfehlung0F 

* 

des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 

a) zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 

– Drucksache 19/14338 – 

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung des 
Klimaschutzprogramms 2030 im Steuerrecht 

b) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung 

– Drucksachen 19/14937, 19/15080 – 

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung des 
Klimaschutzprogramms 2030 im Steuerrecht 

A. Problem 

Der Schutz des Klimas ist eine große, globale Herausforderung. Seit Beginn der 
Industrialisierung ist der Ausstoß insbesondere von Kohlendioxid (CO2) in die 
Erdatmosphäre konstant angestiegen. Es muss rasch und entschlossen gehandelt 
werden, um den Anstieg der durchschnittlichen Erdtemperatur deutlich zu begren-
zen. 

Deutschland hat sich gemeinsam mit seinen europäischen Partnern auf ein Ver-
fahren geeinigt, in Europa den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um mindes-
tens 40 Prozent gegenüber 1990 zu verringern. Dazu wurden verbindliche euro-
päische Ziele sowie daraus abgeleitet nationale Ziele vereinbart, die bis 2030 er-
reicht werden müssen. 

* Der Bericht des Finanzausschusses wird gesondert verteilt. 
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B. Lösung 

Zu Buchstabe a 

Im vorliegenden Gesetz werden wichtige Anpassungen unternommen, um die 
Herausforderung der CO2-Reduktion bis 2030 entschlossen und gleichzeitig so-
zial ausgewogen anzugehen. Umweltfreundliches Verhalten wird dadurch steuer-
lich stärker gefördert. Dabei wird durch begleitende Regelungen erreicht, dass alle 
Bürgerinnen und Bürger diesen Veränderungsprozess mitgehen können. Ökolo-
gische Nachhaltigkeit lässt sich nur erreichen, wenn auch soziale Ausgewogenheit 
angestrebt wird. 

Darüber hinaus empfiehlt der Finanzausschuss insbesondere folgende Änderun-
gen am Gesetzentwurf (nur stichpunktartige Aufzählung): 

– Förderung der Kosten bei Beauftragung eines Energie-Effizienz-Experten, 

– Klarstellung der Anspruchsberechtigung (Bundesrat Nummer 2), 

– gesondert und einheitliche Feststellung der Besteuerungsgrundlagen bei Mit-
eigentum (Bundesrat Nummer 2), 

– Mobilitätsprämie – redaktionelle Anpassung Gesetzesverweis (Bundesrat 
Nummer 5). 

Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksache 19/14338 in geänderter Fas-
sung mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die 
Stimmen der Fraktionen AfD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei 
Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. 

Zu Buchstabe b 

Gleiche Lösung wie unter Buchstabe a. 

Einvernehmliche Erledigterklärung des gleichlautenden Gesetzentwurfs auf 
Drucksachen 19/14937, 19/15080. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

(Steuermehr-/-mindereinnahmen (–) in Mio. Euro) 

Gebietskör-
volle Jah-

reswir-
Kassenjahr 

perschaft 
kung 1) 2020 2021 2022 2023 2024 

Insgesamt - 1 325 - 425 - 625 - 1 150 - 1 345 - 1 375 

Bund - 638 - 224 - 324 - 564 - 649 - 663 

Länder - 559 - 192 - 275 - 486 - 568 - 581 

Gemeinden - 128 - 9 - 26 - 100 - 128 - 131 

1) Wirkung für einen vollen (Veranlagungs-)Zeitraum von 12 Monaten. 

Die Veränderung der Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand durch die vom 
Finanzausschuss empfohlenen Änderungen am Gesetzentwurf ist in dieser Auf-
stellung enthalten. 
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E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht hinsichtlich der steuerlichen Förderung 
der energetischen Gebäudesanierung durch zusätzliche Nachweispflichten bei der 
Steuererklärung geringfügiger Erfüllungsaufwand in Höhe von insgesamt maxi-
mal 81 000 Stunden jährlich. 

Der Entwurf führt hinsichtlich der Entfernungspauschalen nicht zu einer Verän-
derung des Erfüllungsaufwandes für Bürgerinnen und Bürger. Die Beantragung 
der Mobilitätsprämie führt für etwa 250 000 Personen zu einem jährlichen Mehr-
aufwand von 187 500 Stunden (rd. 45 Minuten pro Person). 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Der Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft verändert sich hinsichtlich der steuer-
lichen Förderung der energetischen Gebäudesanierung in Höhe von insgesamt 
maximal 1 Million Euro, da die Fachunternehmen eine entsprechende Bescheini-
gung auszustellen haben. 

Infolge der Absenkung des Umsatzsteuersatzes für die Beförderung von Personen 
im Schienenbahnfernverkehr entsteht der Wirtschaft voraussichtlich geringfügi-
ger einmaliger Aufwand durch die Umstellung der Tarifstruktur der betroffenen 
Unternehmen und Umstellung der Fahrkartenautomaten. Dieser Aufwand ist mit 
dem Wegfall der Differenzierung zwischen Personenschienenbahnnah- und -fern-
verkehr und damit mit einer Vereinfachung bei der Gestaltung der Beförderungs-
tarife verbunden. 

Der laufende Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft aus diesem Regelungsvorha-
ben unterliegt der „One in, one out“-Regelung (Kabinettsbeschluss vom 25. März 
2015). Im Sinne dieser Regelung stellt der jährliche laufende Erfüllungsaufwand 
für die Wirtschaft ein „In“ von maximal 1 Million Euro dar. Die erforderliche 
Kompensation wird nach den geltenden Regelungen zur Bürokratiebremse (one 
in, one out) erfolgen. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Die Neuregelung zur steuerlichen Förderung der energetischen Gebäudesanie-
rung verursacht zusätzlichen personellen Aufwand bei der Steuerverwaltung der 
Länder in der Größenordnung von maximal 4,84 Millionen Euro. 

Die Neuregelung hinsichtlich der Entfernungspauschalen sowie der Mobilitäts-
prämie verursacht zusätzlichen, einmaligen personellen Aufwand bei der Steuer-
verwaltung der Länder in der Größenordnung von 9,9 Millionen Euro im ersten 
Veranlagungszeitraum der Anwendung sowie ca. 20 Personentagen für Entwick-
lung und Test. 

Dieser entfällt mit ca. 1,9 Millionen Euro auf zusätzliche Risikoprüfungen in Fäl-
len, bei denen sich die Neuregelung steuerlich auswirkt. Circa 8 Millionen Euro 
verursacht die summarische Bearbeitung von Rechtsbehelfen von Arbeitnehmern. 

Die Neuregelung zur Mobilitätsprämie verursacht zusätzlichen Aufwand bei den 
programmtechnischen Anpassungen in diversen Verfahren neben den aktuell um-
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zusetzenden neuen Aufgaben. Solange keine automationstechnische Unterstüt-
zung vorliegt, ist zudem mit einem erhöhten personellen Aufwand der Steuerver-
waltungen der Länder zu rechnen. 

Inwieweit von der Möglichkeit zur Erhebung eines gesonderten Hebesatzes auf 
Gebiete für Windenergieanlagen bei der Grundsteuer durch die Gemeinden Ge-
brauch gemacht wird, kann im Voraus nicht eingeschätzt werden. Daher sind die 
Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand für die Verwaltung nicht ermittelbar. 
Infolge der vorgesehenen Gesetzesänderung sind allerdings Anpassungen in den 
Programmen zur Wertfeststellung erforderlich. 

Durch die Absenkung des Umsatzsteuersatzes für die Beförderung von Personen 
im Schienenbahnfernverkehr verringert sich der jährliche Erfüllungsaufwand bei 
der Steuerverwaltung der Länder. 

F. Weitere Kosten 

Eine Preiswirkung durch die vorgesehenen Regelungen kann nicht ausgeschlos-
sen werden. 
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Beschlussempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

a) den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/14338 in der aus der nachstehenden 
Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen; 

b) den Gesetzentwurf auf Drucksachen 19/14937, 19/15080 für erledigt zu er-
klären. 

Berlin, den 13. November 2019 

Der Finanzausschuss 

Bettina Stark-Watzinger 
Vorsitzende 

Johannes Steiniger Ingrid Arndt-Brauer Katja Hessel 
Berichterstatter Berichterstatterin Berichterstatterin 
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Zusammenstellung 

des Entwurfs eines Gesetzes zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 
2030 im Steuerrecht 
– Drucksache 19/14338 – 
mit den Beschlüssen des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 

Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung 
des Klimaschutzprogramms 2030 im 

Steuerrecht 

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung 
des Klimaschutzprogramms 2030 im 

Steuerrecht 

Vom ... Vom ... 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 Artikel 1 

Änderung des Einkommensteuergesetzes Änderung des Einkommensteuergesetzes 

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I 
S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 4. August 2019 (BGBl. I S. 1122) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I 
S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 4. August 2019 (BGBl. I S. 1122) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht werden nach der Angabe 
zu § 35b die folgenden Angaben eingefügt: 

1. u n v e r ä n d e r t 

„6. Steuerermäßigung für energetische Maßnah-

men bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Ge-

bäuden 

§ 35c Steuerermäßigung für energetische Maß-
nahmen bei zu eigenen Wohnzwecken ge-
nutzten Gebäuden“. 

2. In § 26a Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter 
„Steuerermäßigung nach § 35a“ durch die Wörter 
„Steuerermäßigungen nach den §§ 35a 
und 35c“ersetzt. 

2. u n v e r ä n d e r t 

3. In § 35 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „und 
35a“ durch die Angabe „, 35a und 35c“ ersetzt. 

3. u n v e r ä n d e r t 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

4. Nach § 35b wird folgender 6. Unterabschnitt ein-
gefügt: 

4. Nach § 35b wird folgender 6. Unterabschnitt ein-
gefügt: 

„6. Steuerermäßigung für energetische Maßnah-
men bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Ge-

bäuden 

„6. Steuerermäßigung für energetische Maßnah-
men bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Ge-

bäuden 

§ 35c § 35c 

Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen 
bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäu-

den 

Steuerermäßigung für energetische Maßnahmen 
bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäu-

den 

(1) Für energetische Maßnahmen an einem 
in der Europäischen Union oder dem Europäi-
schen Wirtschaftsraum belegenen zu eigenen 
Wohnzwecken genutzten eigenen Gebäude (be-
günstigtes Objekt) ermäßigt sich auf Antrag die 
tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die 
sonstigen Steuerermäßigungen, im Kalenderjahr 
des Abschlusses der energetischen Maßnahme 
und im nächsten Kalenderjahr um je 7 Prozent der 
Aufwendungen des Steuerpflichtigen, höchstens 
jedoch um je 14 000 Euro und im übernächsten 
Kalenderjahr um 6 Prozent der Aufwendungen 
des Steuerpflichtigen, höchstens jedoch um 
12 000 Euro für das begünstigte Objekt. Voraus-
setzung ist, dass das begünstigte Objekt bei der 
Durchführung der energetischen Maßnahme älter 
als zehn Jahre ist; maßgebend hierfür ist der Be-
ginn der Herstellung. Energetische Maßnahmen 
im Sinne des Satzes 1 sind: 

(1) Für energetische Maßnahmen an einem 
in der Europäischen Union oder dem Europäi-
schen Wirtschaftsraum belegenen zu eigenen 
Wohnzwecken genutzten eigenen Gebäude (be-
günstigtes Objekt) ermäßigt sich auf Antrag die 
tarifliche Einkommensteuer, vermindert um die 
sonstigen Steuerermäßigungen, im Kalenderjahr 
des Abschlusses der energetischen Maßnahme 
und im nächsten Kalenderjahr um je 7 Prozent der 
Aufwendungen des Steuerpflichtigen, höchstens 
jedoch um je 14 000 Euro und im übernächsten 
Kalenderjahr um 6 Prozent der Aufwendungen 
des Steuerpflichtigen, höchstens jedoch um 
12 000 Euro für das begünstigte Objekt. Voraus-
setzung ist, dass das begünstigte Objekt bei der 
Durchführung der energetischen Maßnahme älter 
als zehn Jahre ist; maßgebend hierfür ist der Be-
ginn der Herstellung. Energetische Maßnahmen 
im Sinne des Satzes 1 sind: 

1. Wärmedämmung von Wänden, 1. u n v e r ä n d e r t 

2. Wärmedämmung von Dachflächen, 2. u n v e r ä n d e r t 

3. Wärmedämmung von Geschossdecken, 3. u n v e r ä n d e r t 

4. Erneuerung der Fenster oder Außentüren, 4. u n v e r ä n d e r t 

5. Erneuerung oder Einbau einer Lüftungsan-
lage, 

5. u n v e r ä n d e r t 

6. Erneuerung der Heizungsanlage, 6. u n v e r ä n d e r t 

7. Einbau von digitalen Systemen zur energeti-
schen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung 
und 

7. u n v e r ä n d e r t 

8. Optimierung bestehender Heizungsanlagen, 
sofern diese älter als zwei Jahre sind. 

8. u n v e r ä n d e r t 

Zu den Aufwendungen für energetische Maßnah-
men gehören auch die Kosten für die Erteilung der 

Zu den Aufwendungen für energetische Maßnah-
men gehören auch die Kosten für die Erteilung der 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

Bescheinigung nach Satz 7. Die Förderung kann 
für mehrere Einzelmaßnahmen an einem begüns-
tigten Objekt in Anspruch genommen werden; je 
begünstigtes Objekt beträgt der Höchstbetrag der 
Steuerermäßigung 40 000 Euro. Voraussetzung 
für die Förderung ist, dass die jeweilige energeti-
sche Maßnahme von einem Fachunternehmen 
ausgeführt wurde und die Anforderungen aus der 
Rechtsverordnung nach Absatz 7 erfüllt sind. Die 
Steuerermäßigungen können nur in Anspruch ge-
nommen werden, wenn durch eine nach amtlich 
vorgeschriebenem Muster erstellte Bescheinigung 
des ausführenden Fachunternehmens nachgewie-
sen wird, dass die Voraussetzungen der Sätze 1 
bis 3 und die Anforderungen aus der Rechtsver-
ordnung nach Absatz 7 dem Grunde und der Höhe 
nach erfüllt sind. 

Bescheinigung nach Satz 7 sowie die Kosten für 
die Person mit Ausstellungsberechtigung nach 
§ 21 der Energieeinsparverordnung, wenn 
diese Person durch den Steuerpflichtigen mit 
der planerischen Begleitung oder Beaufsichti-
gung der energetischen Maßnahme nach Satz 3 
beauftragt worden ist. Die Förderung kann für 
mehrere Einzelmaßnahmen an einem begünstig-
ten Objekt in Anspruch genommen werden; je be-
günstigtes Objekt beträgt der Höchstbetrag der 
Steuerermäßigung 40 000 Euro. Voraussetzung 
für die Förderung ist, dass die jeweilige energeti-
sche Maßnahme von einem Fachunternehmen 
ausgeführt wurde und die Anforderungen aus der 
Rechtsverordnung nach Absatz 7 erfüllt sind. Die 
Steuerermäßigungen können nur in Anspruch ge-
nommen werden, wenn durch eine nach amtlich 
vorgeschriebenem Muster erstellte Bescheinigung 
des ausführenden Fachunternehmens nachgewie-
sen wird, dass die Voraussetzungen der Sätze 1 
bis 3 und die Anforderungen aus der Rechtsver-
ordnung nach Absatz 7 dem Grunde und der Höhe 
nach erfüllt sind. 

(2) Die Steuerermäßigung nach Absatz 1 
kann nur in Anspruch genommen werden, wenn 
das Gebäude im jeweiligen Kalenderjahr aus-
schließlich zu eigenen Wohnzwecken genutzt 
wird. Eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken 
liegt auch vor, wenn Teile einer zu eigenen Wohn-
zwecken genutzten Wohnung anderen Personen 
unentgeltlich zu Wohnzwecken überlassen wer-
den. 

(2) Die Steuerermäßigung nach Absatz 1 
kann nur in Anspruch genommen werden, wenn 
der Steuerpflichtige das Gebäude im jeweiligen 
Kalenderjahr ausschließlich zu eigenen Wohn-
zwecken nutzt. Eine Nutzung zu eigenen Wohn-
zwecken liegt auch vor, wenn Teile einer zu eige-
nen Wohnzwecken genutzten Wohnung anderen 
Personen unentgeltlich zu Wohnzwecken überlas-
sen werden. 

(3) Der Steuerpflichtige kann die Steuerer-
mäßigung nach Absatz 1 nicht in Anspruch neh-
men, soweit die Aufwendungen als Betriebsaus-
gaben, Werbungskosten, Sonderausgaben oder 
außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt 
worden sind. Die Steuerermäßigung nach Ab-
satz 1 ist ebenfalls nicht zu gewähren, wenn für 
die energetischen Maßnahmen eine Steuerbe-
günstigung nach § 10f oder eine Steuerermäßi-
gung nach § 35a in Anspruch genommen wird o-
der es sich um eine öffentlich geförderte Maß-
nahme handelt, für die zinsverbilligte Darlehen o-
der steuerfreie Zuschüsse in Anspruch genommen 
werden. 

(3) u n v e r ä n d e r t 

(4) Voraussetzung für die Inanspruch-
nahme der Steuermäßigung für energetische Maß-
nahmen ist, dass 

(4) u n v e r ä n d e r t 
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Entwurf Beschlüsse des 7. Ausschusses 

1. der Steuerpflichtige für die Aufwendungen 
eine Rechnung erhalten hat, die die förde-
rungsfähigen energetischen Maßnahmen, die 
Arbeitsleistung des Fachunternehmens und 
die Adresse des begünstigten Objekts aus-
weisen, und die in deutscher Sprache ausge-
fertigt ist und 

2. die Zahlung auf das Konto des Erbringers der 
Leistung erfolgt ist. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auf Gebäude-
teile, die selbständige unbewegliche Wirtschafts-
güter sind, und auf Eigentumswohnungen entspre-
chend anzuwenden. 

(5) u n v e r ä n d e r t 

(6) Steht das Eigentum am begünstigten 
Objekt mehreren Personen zu, können die Steuer-
ermäßigungen nach Absatz 1 für das begünstigte 
Objekt insgesamt nur einmal in Anspruch genom-
men werden. 

(6) Steht das Eigentum am begünstigten 
Objekt mehreren Personen zu, können die Steuer-
ermäßigungen nach Absatz 1 für das begünstigte 
Objekt insgesamt nur einmal in Anspruch genom-
men werden. Die der Steuerermäßigung nach 
Absatz 1 zugrunde liegenden Aufwendungen 
können einheitlich und gesondert festgestellt 
werden. Die für die gesonderte Feststellung 
von Einkünften nach § 180 Absatz 1 Num-
mer 2a der Abgabenordnung geltenden Vor-
schriften sind entsprechend anzuwenden. 

(7) Die Bundesregierung wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundestages und des Bundesrates die Mindestan-
forderungen für die energetischen Maßnahmen 
nach Absatz 1 Satz 3 sowie die Anforderungen an 
ein Fachunternehmen nach Absatz 1 Satz 6 fest-
zulegen.“ 

(7) u n v e r ä n d e r t 

5. In § 39a Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe c 
wird die Angabe „und 35a“ durch die Angabe „, 
35a und 35c“ ersetzt. 

5. u n v e r ä n d e r t 

6. In § 50 Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „und 
35a“ durch die Angabe „, 35a und 35c“ ersetzt. 

6. u n v e r ä n d e r t 

7. Dem § 52 Absatz 35a werden die folgenden Sätze 
vorangestellt: 

7. Dem § 52 Absatz 35a werden die folgenden Sätze 
vorangestellt: 

„§ 35c ist erstmals auf Baumaßnahmen anzuwen-
den, mit deren Durchführung nach dem 31. De-
zember 2019 begonnen wurde und die vor dem 
1. Januar 2030 abgeschlossen sind. Als Beginn 
gilt bei Baumaßnahmen, für die eine Baugeneh-
migung erforderlich ist, der Zeitpunkt, in dem der 
Bauantrag gestellt wird. Bei nicht genehmigungs-
bedürftigen Vorhaben für solche Vorhaben, die 
nach Maßgabe des Bauordnungsrechts der zustän-
digen Behörde zur Kenntnis zu geben sind, gilt als 

„§ 35c ist erstmals auf energetische Maßnahmen 
anzuwenden, mit deren Durchführung nach dem 
31. Dezember 2019 begonnen wurde und die vor 
dem 1. Januar 2030 abgeschlossen sind. Als Be-
ginn gilt bei energetischen Maßnahmen, für die 
eine Baugenehmigung erforderlich ist, der Zeit-
punkt, in dem der Bauantrag gestellt wird. Bei 
nicht genehmigungsbedürftigen Vorhaben für sol-
che Vorhaben, die nach Maßgabe des Bauord-
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Beginn der Zeitpunkt des Eingangs der Kenntnis-
gabe bei der zuständigen Behörde und für sonstige 
nicht genehmigungsbedürftige, insbesondere ge-
nehmigungs-, anzeige- und verfahrensfreie Vor-
haben, der Zeitpunkt des Beginns der Bauausfüh-
rung.“ 

nungsrechts der zuständigen Behörde zur Kennt-
nis zu geben sind, gilt als Beginn der Zeitpunkt 
des Eingangs der Kenntnisgabe bei der zuständi-
gen Behörde und für sonstige nicht genehmi-
gungsbedürftige, insbesondere genehmigungs-, 
anzeige- und verfahrensfreie Vorhaben, der Zeit-
punkt des Beginns der Bauausführung.“ 

Artikel 2 Artikel 2 

Weitere Änderung des Einkommensteuergeset-
zes 

Weitere Änderung des Einkommensteuergeset-
zes 

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I 
S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 1 dieses Ge-
setzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I 
S. 3366, 3862), das zuletzt durch Artikel 1 dieses Ge-
setzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht werden nach der Angabe 
zu § 100 die folgenden Angaben eingefügt: 

1. u n v e r ä n d e r t 

„XIII. Mobilitätsprämie 

§ 101 Bemessungsgrundlage und Höhe der Mo-
bilitätsprämie 

§ 102 Anspruchsberechtigung 

§ 103 Entstehung der Mobilitätsprämie 

§ 104 Antrag auf die Mobilitätsprämie 

§ 105 Festsetzung und Auszahlung der Mobili-
tätsprämie 

§ 106 Ertragsteuerliche Behandlung der Mobili-
tätsprämie 

§ 107 Anwendung der Abgabenordnung 

§ 108 Anwendung von Straf- und Bußgeldvor-
schriften der Abgabenordnung 

§ 109 Verordnungsermächtigung“. 

2. § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6 wird wie folgt ge-
ändert: 

2. u n v e r ä n d e r t 

a) In Satz 3 wird das Semikolon am Ende durch 
einen Punkt ersetzt. 

b) Folgender Satz wird angefügt: 

„§ 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 Satz 8 und 
Nummer 5 Satz 9 gilt entsprechend;“. 
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3. § 9 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt geändert: 3. u n v e r ä n d e r t 

a) Der Nummer 4 wird folgender Satz ange-
fügt: 

„Zur Abgeltung der Aufwendungen im Sinne 
des Satzes 1 ist für die Veranlagungszeit-
räume 2021 bis 2026 abweichend von Satz 2 
für jeden Arbeitstag, an dem der Arbeitneh-
mer die erste Tätigkeitsstätte aufsucht, eine 
Entfernungspauschale von 0,30 Euro für je-
den vollen Kilometer der ersten 20 Kilome-
ter Entfernung zwischen Wohnung und ers-
ter Tätigkeitsstätte und von 0,35 Euro für je-
den weiteren vollen Kilometer anzusetzen, 
höchstens jedoch 4 500 Euro im Kalender-
jahr; ein höherer Betrag als 4 500 Euro ist 
anzusetzen, soweit der Arbeitnehmer einen 
eigenen oder ihm zur Nutzung überlassenen 
Kraftwagen benutzt;“. 

b) Der Nummer 5 wird folgender Satz ange-
fügt: 

„Zur Abgeltung der Aufwendungen für eine 
Familienheimfahrt ist für die Veranlagungs-
zeiträume 2021 bis 2026 abweichend von 
Satz 6 eine Entfernungspauschale von 
0,30 Euro für jeden vollen Kilometer der ers-
ten 20 Kilometer Entfernung zwischen dem 
Ort des eigenen Hausstandes und dem Ort 
der ersten Tätigkeitsstätte und von 0,35 Euro 
für jeden weiteren vollen Kilometer anzuset-
zen;“. 

4. Nach § 100 wird folgender Abschnitt XIII ange-
fügt: 

4. Nach § 100 wird folgender Abschnitt XIII einge-
fügt: 

„XIII. Mobilitätsprämie „XIII. Mobilitätsprämie 

§ 101 § 101 

Bemessungsgrundlage und Höhe der Mobilitäts-
prämie 

Bemessungsgrundlage und Höhe der Mobilitäts-
prämie 

Steuerpflichtige können für die Veranla-
gungszeiträume 2021 bis 2026 neben der Berück-
sichtigung der Entfernungspauschalen in Höhe 
von 0,35 Euro ab dem 21. vollen Entfernungski-
lometer gemäß § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 
Satz 8, Nummer 5 Satz 9 und § 4 Absatz 5 Satz 1 
Nummer 6 Satz 2 als Werbungskosten oder Be-
triebsausgaben eine Mobilitätsprämie beanspru-

Steuerpflichtige können für die Veranla-
gungszeiträume 2021 bis 2026 neben der Berück-
sichtigung der Entfernungspauschalen in Höhe 
von 0,35 Euro ab dem 21. vollen Entfernungski-
lometer gemäß § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 
Satz 8, Nummer 5 Satz 9 und § 4 Absatz 5 Satz 1 
Nummer 6 Satz 4 als Werbungskosten oder Be-
triebsausgaben eine Mobilitätsprämie beanspru-
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chen. Bemessungsgrundlage der Mobilitätsprä-
mie sind die berücksichtigten Entfernungspau-
schalen im Sinne des Satzes 1, begrenzt auf den 
Betrag, um den das zu versteuernde Einkommen 
den Grundfreibetrag im Sinne des § 32a Absatz 1 
Satz 2 Nummer 1 unterschreitet; bei Ehegatten, 
die nach den §§ 26, 26b zusammen zur Einkom-
mensteuer veranlagt werden, sind das gemein-
same zu versteuernde Einkommen und der dop-
pelte Grundfreibetrag maßgebend. Bei Steuer-
pflichtigen mit Einkünften aus nichtselbständiger 
Arbeit gilt dies nur, soweit die Entfernungspau-
schalen im Sinne des Satzes 1 zusammen mit den 
übrigen zu berücksichtigenden Werbungskosten 
im Zusammenhang mit den Einnahmen aus nicht-
selbständiger Arbeit den Arbeitnehmer-Pauschbe-
trag nach § 9a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a 
übersteigen. Die Mobilitätsprämie beträgt 14 Pro-
zent dieser Bemessungsgrundlage. 

chen. Bemessungsgrundlage der Mobilitätsprä-
mie sind die berücksichtigten Entfernungspau-
schalen im Sinne des Satzes 1, begrenzt auf den 
Betrag, um den das zu versteuernde Einkommen 
den Grundfreibetrag im Sinne des § 32a Absatz 1 
Satz 2 Nummer 1 unterschreitet; bei Ehegatten, 
die nach den §§ 26, 26b zusammen zur Einkom-
mensteuer veranlagt werden, sind das gemein-
same zu versteuernde Einkommen und der dop-
pelte Grundfreibetrag maßgebend. Bei Steuer-
pflichtigen mit Einkünften aus nichtselbständiger 
Arbeit gilt dies nur, soweit die Entfernungspau-
schalen im Sinne des Satzes 1 zusammen mit den 
übrigen zu berücksichtigenden Werbungskosten 
im Zusammenhang mit den Einnahmen aus nicht-
selbständiger Arbeit den Arbeitnehmer-Pauschbe-
trag nach § 9a Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a 
übersteigen. Die Mobilitätsprämie beträgt 14 Pro-
zent dieser Bemessungsgrundlage. 

§ 102 § 102 

Anspruchsberechtigung u n v e r ä n d e r t 

Anspruchsberechtigt sind unbeschränkt oder 
beschränkt Steuerpflichtige im Sinne des § 1. 

§ 103 § 103 

Entstehung der Mobilitätsprämie u n v e r ä n d e r t 

Der Anspruch auf die Mobilitätsprämie ent-
steht mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der 
Anspruchsberechtigte die erste Tätigkeitsstätte im 
Sinne des § 9 Absatz 4 oder eine Betriebsstätte im 
Sinne des § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 6 aufge-
sucht oder Familienheimfahrten im Rahmen einer 
doppelten Haushaltsführung im Sinne des § 9 Ab-
satz 1 Satz 3 Nummer 5 Satz 5 sowie des § 4 Ab-
satz 5 Satz 1 Nummer 6 durchgeführt hat. 

§ 104 § 104 

Antrag auf die Mobilitätsprämie u n v e r ä n d e r t 

(1) Die Mobilitätsprämie wird auf Antrag 
gewährt. 

(2) Der Anspruchsberechtigte hat den An-
trag auf die Mobilitätsprämie bis zum Ablauf des 
vierten Kalenderjahres, das auf das Kalenderjahr 
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folgt, in dem nach § 103 die Mobilitätsprämie ent-
steht, zu stellen. Der Antrag ist nach amtlich vor-
geschriebenem Vordruck bei dem Finanzamt zu 
stellen, das für die Besteuerung des Anspruchsbe-
rechtigten nach dem Einkommen zuständig ist. 

§ 105 § 105 

Festsetzung und Auszahlung der Mobilitätsprä-
mie 

u n v e r ä n d e r t 

Die Mobilitätsprämie ist nach Ablauf des 
Kalenderjahres in einem Prämienbescheid festzu-
setzen. Eine Festsetzung erfolgt nur, wenn die 
Mobilitätsprämie mindestens 10 Euro beträgt. Die 
festgesetzte Mobilitätsprämie ist dem Steuer-
pflichtigen innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe des Prämienbescheids auszuzahlen. Die 
Auszahlung erfolgt aus den Einnahmen an Ein-
kommensteuer. 

§ 106 § 106 

Ertragsteuerliche Behandlung der Mobilitätsprä-
mie 

u n v e r ä n d e r t 

Die Mobilitätsprämie gehört nicht zu den 
steuerpflichtigen Einnahmen im Sinne des Ein-
kommensteuergesetzes. 

§ 107 § 107 

Anwendung der Abgabenordnung u n v e r ä n d e r t 

Auf die Mobilitätsprämie sind die für Steu-
ervergütungen geltenden Vorschriften der Abga-
benordnung mit Ausnahme des § 163 der Abga-
benordnung entsprechend anzuwenden. 

§ 108 § 108 

Anwendung von Straf- und Bußgeldvorschriften 
der Abgabenordnung 

u n v e r ä n d e r t 

Für die Mobilitätsprämie gelten die Strafvor-
schriften des § 370 Absatz 1 bis 4, der 
§§ 371, 375 Absatz 1 und des § 376 der Abgaben-
ordnung sowie die Bußgeldvorschriften der 
§§ 378 und 379 Absatz 1 und 4 sowie der §§ 383 
und 384 der Abgabenordnung entsprechend. Für 
das Strafverfahren wegen einer Straftat nach 
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Satz 1 sowie der Begünstigung einer Person, die 
eine solche Tat begangen hat, gelten die §§ 385 
bis 408 der Abgabenordnung, für das Bußgeldver-
fahren wegen einer Ordnungswidrigkeit nach 
Satz 1 die §§ 409 bis 412 der Abgabenordnung 
entsprechend. 

§ 109 § 109 

Verordnungsermächtigung u n v e r ä n d e r t 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-
rates das Verfahren bei der Festsetzung und der 
Auszahlung der Mobilitätsprämie näher zu re-
geln.“ 

Artikel 3 Artikel 3 

Änderung des Umsatzsteuergesetzes u n v e r ä n d e r t 

§ 12 Absatz 2 Nummer 10 des Umsatzsteuerge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. 
Februar 2005 (BGBl. I S. 386), das zuletzt durch Arti-
kel 9 des Gesetzes vom 11. Dezember 2018 (BGBl. I 
S. 2338) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 

„10. die Beförderungen von Personen 

a) im Schienenbahnverkehr, 

b) im Verkehr mit Oberleitungsomnibussen, 
im genehmigten Linienverkehr mit Kraft-
fahrzeugen, im Verkehr mit Taxen, mit 
Drahtseilbahnen und sonstigen mechani-
schen Aufstiegshilfen aller Art und im ge-
nehmigten Linienverkehr mit Schiffen so-
wie die Beförderungen im Fährverkehr 

aa) innerhalb einer Gemeinde oder 

bb) wenn die Beförderungsstrecke nicht 
mehr als 50 Kilometer beträgt;“. 
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Artikel 4 Artikel 4 

Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsver-
ordnung 

u n v e r ä n d e r t 

Die Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Februar 
2005 (BGBl. I S. 434), die zuletzt durch Artikel 9 der 
Verordnung vom 12. Juli 2017 (BGBl. I S. 2360) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 34 Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben. 

2. § 35 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Bei der Aufteilung in Entgelt und Steuerbetrag 
ist der Steuersatz nach § 12 Absatz 1 des Gesetzes 
anzuwenden, wenn in der Rechnung dieser Steu-
ersatz angegeben ist.“ 

Artikel 5 Artikel 5 

Änderung des Grundsteuergesetzes u n v e r ä n d e r t 

§ 25 des Grundsteuergesetzes vom 7. August 
1973 (BGBl. I S. 965), das zuletzt durch Artikel 38 des 
Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „muß“ durch die 
Wörter „muss vorbehaltlich des Absatzes 5“ er-
setzt. 

2. Folgender Absatz 5 wird angefügt: 

„(5) Die Gemeinde kann Gebiete für Wind-
energieanlagen und den dort belegenen Grundbe-
sitz als besondere Grundstücksgruppe bestimmen 
und abweichend von Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 
und 2 für diese Grundstücksgruppe gesonderte 
Hebesätze festsetzen. Die genaue Bezeichnung 
der land- und forstwirtschaftlichen Flächen sowie 
des Grundvermögens und deren Lage im Gebiet 
für Windenergieanlagen, auf das sich der geson-
derte Hebesatz bezieht, sind jeweils nach den Ver-
hältnissen zu Beginn eines Kalenderjahres von der 
Gemeinde zu bestimmen, in einer Karte nachzu-
weisen und im Wege einer Allgemeinverfügung 
öffentlich bekannt zu geben. In der Allgemeinver-
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fügung sind die planungsrechtlichen oder tatsäch-
lichen Umstände für die Heranziehung der Flä-
chen und deren Umfang nachvollziehbar darzule-
gen und zu begründen. Hat eine Gemeinde ein Ge-
biet für Windenergieanlagen als besondere 
Grundstücksgruppe bestimmt und hierfür einen 
gesonderten Hebesatz festgesetzt, muss dieser He-
besatz für die Grundstücksgruppe einheitlich sein. 
Der gesonderte Hebesatz für die Grundstücks-
gruppe im Gebiet für Windenergieanlagen darf 
den einheitlichen Hebesatz für Betriebe der Land-
und Forstwirtschaft, soweit es sich um land- und 
forstwirtschaftliche Flächen handelt, und den ein-
heitlichen Hebesatz für das Grundvermögen, so-
weit es sich um Grundvermögen handelt, nicht un-
terschreiten. Für die Gemeinden gilt § 29 Ab-
satz 3 des Bewertungsgesetzes entsprechend.“ 

Artikel 6 Artikel 6 

Änderung des Gesetzes zur Änderung des 
Grundsteuergesetzes zur Mobilisierung von bau-

reifen Grundstücken für die Bebauung 

u n v e r ä n d e r t 

Artikel 1 Nummer 1 des Gesetzes zur Änderung 
des Grundsteuergesetzes zur Mobilisierung von baurei-
fen Grundstücken für die Bebauung vom … (BGBl. I 
S. …) wird wie folgt gefasst: 

,1. § 25 Absatz 4 und 5 wird durch die folgenden Ab-
sätze 4 bis 6 ersetzt: 

„(4) Der Hebesatz muss vorbehaltlich der 
Absätze 5 und 6 jeweils einheitlich sein 

1. für die in einer Gemeinde liegenden Betriebe 
der Land- und Forstwirtschaft und 

2. für die in einer Gemeinde liegenden Grund-
stücke. 

Werden Gemeindegebiete geändert, so kann die 
Landesregierung oder die von ihr bestimmte 
Stelle für die von der Änderung betroffenen Ge-
bietsteile für eine bestimmte Zeit verschiedene 
Hebesätze zulassen. 

(5) Die Gemeinde kann Gebiete für Wind-
energieanlagen und die dort belegenen land- und 
forstwirtschaftlichen Flächen als besondere 
Grundstücksgruppe innerhalb des land- und forst-
wirtschaftlichen Vermögens bestimmen und ab-
weichend von Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 für 
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diese Grundstücksgruppe einen gesonderten He-
besatz festsetzen. Die genaue Bezeichnung der 
land- und forstwirtschaftlichen Flächen und deren 
Lage im Gebiet für Windenergieanlagen, auf das 
sich der gesonderte Hebesatz bezieht, sind jeweils 
nach den Verhältnissen zu Beginn eines Kalender-
jahres von der Gemeinde zu bestimmen, in einer 
Karte nachzuweisen und im Wege einer Allge-
meinverfügung öffentlich bekannt zu geben. In 
der Allgemeinverfügung sind die planungsrechtli-
chen oder tatsächlichen Umstände für die Heran-
ziehung der Flächen und deren Umfang nachvoll-
ziehbar darzulegen und zu begründen. Hat eine 
Gemeinde ein Gebiet für Windenergieanlagen als 
besondere Grundstücksgruppe bestimmt und hier-
für einen gesonderten Hebesatz festgesetzt, muss 
dieser Hebesatz für die Grundstücksgruppe ein-
heitlich sein. Der gesonderte Hebesatz für die 
Grundstücksgruppe im Gebiet für Windenergie-
anlagen darf den einheitlichen Hebesatz für Be-
triebe der Land- und Forstwirtschaft nicht unter-
schreiten. Für die Gemeinden gilt § 229 Absatz 3 
des Bewertungsgesetzes entsprechend. 

(6) Die Gemeinde kann aus städtebaulichen 
Gründen baureife Grundstücke als besondere 
Grundstücksgruppe innerhalb der unbebauten 
Grundstücke im Sinne des § 246 des Bewertungs-
gesetzes bestimmen und abweichend von Ab-
satz 4 Satz 1 Nummer 2 für die Grundstücks-
gruppe der baureifen Grundstücke einen geson-
derten Hebesatz festsetzen. Baureife Grundstücke 
sind unbebaute Grundstücke im Sinne des § 246 
des Bewertungsgesetzes, die nach Lage, Form und 
Größe und ihrem sonstigen tatsächlichen Zustand 
sowie nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
sofort bebaut werden könnten. Eine erforderliche, 
aber noch nicht erteilte Baugenehmigung sowie 
zivilrechtliche Gründe, die einer sofortigen Be-
bauung entgegenstehen, sind unbeachtlich. Als 
städtebauliche Gründe kommen insbesondere die 
Deckung eines erhöhten Bedarfs an Wohn- und 
Arbeitsstätten sowie Gemeinbedarfs- und Folge-
einrichtungen, die Nachverdichtung bestehender 
Siedlungsstrukturen oder die Stärkung der Innen-
entwicklung in Betracht. Die Gemeinde hat den 
gesonderten Hebesatz auf einen bestimmten Ge-
meindeteil zu beschränken, wenn nur für diesen 
Gemeindeteil die städtebaulichen Gründe vorlie-
gen. Der Gemeindeteil muss mindestens 10 Pro-
zent des gesamten Gemeindegebiets umfassen 
und in dem Gemeindeteil müssen mehrere bau-
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reife Grundstücke belegen sein. Die genaue Be-
zeichnung der baureifen Grundstücke, deren Lage 
sowie das Gemeindegebiet, auf das sich der ge-
sonderte Hebesatz bezieht, sind jeweils nach den 
Verhältnissen zu Beginn eines Kalenderjahres 
von der Gemeinde zu bestimmen, in einer Karte 
nachzuweisen und im Wege einer Allgemeinver-
fügung öffentlich bekannt zu geben. In der Allge-
meinverfügung sind die städtebaulichen Erwä-
gungen nachvollziehbar darzulegen und ist die 
Wahl des Gemeindegebiets, auf das sich der ge-
sonderte Hebesatz beziehen soll, zu begründen. 
Hat eine Gemeinde die Grundstücksgruppe bau-
reifer Grundstücke bestimmt und für die Grund-
stücksgruppe der baureifen Grundstücke einen ge-
sonderten Hebesatz festgesetzt, muss dieser Hebe-
satz für alle in der Gemeinde oder dem Gemein-
deteil liegenden baureifen Grundstücke einheit-
lich und höher als der einheitliche Hebesatz für 
die übrigen in der Gemeinde liegenden Grundstü-
cke sein.“ ʻ

Artikel 7 Artikel 7 

Änderung des Personenbeförderungsgesetzes u n v e r ä n d e r t 

Nach § 64a des Personenbeförderungsgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 8. August 1990 
(BGBl. I S. 1690), das zuletzt durch Artikel 2 Ab-
satz 14 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I 
S. 2808) geändert worden ist, wird folgender § 64b ein-
gefügt: 

„§ 64b 

Landesrecht im Bereich des Gelegenheitsverkehrs 

Dieses Gesetz oder auf Grundlage dieses Gesetzes 
erlassene Rechtsverordnungen steht oder stehen Vor-
schriften der Länder nicht entgegen, die den Betrieb 
des Verkehrs mit Taxen oder mit Mietwagen in Bezug 
auf Fahrzeugemissionen regeln.“ 
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Artikel 8 Artikel 8 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absat-
zes 2 am 1. Januar 2020 in Kraft. 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absat-
zes 2 am 1. Januar 2020 in Kraft. 

(2) Artikel 2 tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. (2) Artikel 2 tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. 
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